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90 Tage nach Ratifizierung durch den 50. Vertragspartner – in Kraft und ist

mittlerweile von mehr als 180 Staaten ratifiziert worden, darunter auch von den

Hauptverursachern der Treibhausgasemissionen – den USA, Russland, der

Europäischen Union, China und Indien. In Artikel 4 verpflichten sich die in An-

nex I benannten Vertragsstaaten (die OECD-Länder sowie die Staaten, die sich

im Übergang zur Marktwirtschaft befinden1) u.a., entsprechende Maßnahmen

zur Abschwächung der Klimaänderungen zu ergreifen, indem sie ihre anthropo-

genen Emissionen von Treibhausgasen begrenzen und ihre Treibhausgassen-

ken und -speicher schützen und erweitern. Zudem müssen sie jährlich ein In-

ventar ihrer Treibhausgase – das sind CO2 und die „anderen nicht durch das

Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase“ – mit Angabe der Emissionen

und Senken seit dem Basisjahr an das Sekretariat der Klimarahmenkonvention

übermitteln. Aufgabe der 1. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Par-

ties/COP1) in Berlin 1995 sollte es u.a. sein, festzulegen, um welche Treib-

hausgase es sich im Detail handelte.

Die Festlegung der betreffenden Treibhausgase und verbindlicher Reduktions-

ziele erfolge allerdings erst auf der 3. Vertragsstaatenkonferenz 1997 im japani-

schen Kyoto. Hier wurden erstmals rechtsverbindliche Begrenzungs- und Ver-

ringerungsverpflichtungen vereinbart. So sollen die Industrieländer ihre Emissi-

1 Australien, Belarus (= Weißrussland), Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,

Estland, Europäische Gemeinschaft, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,

Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande,

Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Schweden,

Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Staaten von

Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

Länder, die sich im Übergang zur Marktwirtschaft befinden, sind Belarus, Bulgarien,

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Tschechoslowakei,

Ukraine, Ungarn.
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4. Verdoppelung der effizienten Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung auf

25 % (20 Mio. Mg),

5. Reduktion des Energieverbrauchs durch Gebäudesanierung, effiziente

Heizungsanlagen und in Produktionsprozessen (41 Mio. Mg),

6. Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien im Wärmesektor auf

14 % (14 Mio. Mg),

7. Steigerung der Effizienz im Verkehr und Steigerung des Anteils der Bio-

kraftstoffe auf 17 % (30 Mio. Mg),

8. Reduktion der Emissionen von anderen Treibhausgasen wie zum Beispiel

Methan (40 Mio. Mg).

Ein Teil dieser Maßnahmen – 2, 3, 4 und insbesondere 8 – ist auch im Bereich

Abfallwirtschaft umzusetzen.

Wichtige Instrumente zur Verringerung der Treibhausgasemissionen sind die

Reduzierung des Energieverbrauchs und die Steigerung der Energieeffizienz.

Das Bundeskabinett hat am 23.08.2007 auf seiner Klausursitzung in Meseberg

ein 30 Einzelmaßnahmen umfassendes Klima- und Energiepaket beschlossen.

Mit dessen Umsetzung sollen die CO2-Emissionen bis 2020 um 40 % gegen-

über 1990 reduziert werden. Das Programm soll noch vor der Klimakonferenz

(Vertragssaatenkonferenz) auf Bali im Dezember 2007 als Gesetzespaket vom

Kabinett beschlossen und in den Bundestag eingebracht werden. Mehrere die-

ser 30 Maßnahmen sind auch im Rahmen abfallwirtschaftlicher Maßnahmen

umzusetzen:

1. Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz,

2. Ausbau der Erneuerbaren Energien im Strombereich (u.a. EE-Strom aus

Biomasseabfällen),

9. Einspeiseregelung für Biogas in Erdgasnetze („Dezentral erzeugtes Bio-

gas soll verstärkt effizient und zielgerichtet in der Kraft-Wärme-Kopplung

und als Kraftstoff eingesetzt werden.“),

14. Erneuerbare-Energien Wärmegesetz (EEWärmeG),

23. Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase (Klima- und Kältean-

lagen).
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2.3 Klimaschutz im Freistaat Sachsen

Die bundesdeutschen Anstrengungen auf dem Gebiet des Klimaschutzes wer-

den durch länderspezifischen Aktivitäten untersetzt. Bereits im Jahr 2001 wurde

das „Klimaschutzprogramm des Freistaates Sachsen“ verabschiedet [7], flan-

kiert vom „Energieprogramm Sachsen 2004“ [8], das Anfang des Jahres 2007

aktualisiert und fortgeschrieben wurde [9]. Im Klimaschutzbericht 2005 [10]

wurden die Ergebnisse der Umsetzung des Sächsischen Klimaschutzpro-

gramms ausführlich dargestellt. Der Bereich der Abfallwirtschaft bildet im Kli-

maschutzprogramm einen gesonderten Schwerpunkt.

Im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie wurde im

Zeitraum September 2001 bis Juni 2003 ein Forschungsvorhaben zum Thema

„Klimarelevanz der Abfallwirtschaft im Freistaat Sachsen“ bearbeitet [11]. Auf-

tragnehmer war die Bietergemeinschaft, bestehend aus der BIWA Consult GbR

Freiberg und der BZL Kommunikation und Projektsteuerung GmbH Oyten. Als

Unterauftragnehmer wurde Herr Prof. Manfred Born, TU Bergakademie Frei-

berg, eingebunden.

Zu den Aufgaben für die Studie gehörten u. a. methodische Entwicklungen zur

Ermittlung von Klimaauswirkungen und Untersuchungen zu Holzabfällen (Ist-

Stand und Entwicklungen). Wesentliches Ziel der Studie war es, klimarelevante

Auswirkungen abfallwirtschaftlicher Maßnahmen im Freistaat Sachsen darzu-

stellen. Im Fokus standen dabei Behandlungs-, Verwertungs- und Beseiti-

gungsverfahren für die in Zuständigkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger (ÖRE) erfassten Abfälle. Zu betrachten waren Verfahren und Verfah-

renskombinationen, die in Sachsen praktiziert wurden oder werden sollten. Da-

bei waren ausgehend vom Ist-Stand die zu erwartenden Entwicklungen für

2005 und darüber hinaus abzubilden.

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde festgestellt, dass durch abfallwirt-

schaftliche Maßnahmen, die in Umsetzung der Vorgaben der Abfallablage-

rungsverordnung geplant waren, die Freisetzung von ca. 1 Mio. Mg CO2-Äqui-
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handlungstechnologien“ Freiberg - SIDAF) wird ebenfalls wieder als Unterauf-

tragnehmer eingebunden.

4 Methodische Umsetzung und Ablaufplan

Das Vorhaben wird in drei Etappen (Modulen) realisiert:

Modul A (01.09. bis 26.11.2007)

Methodenabgleich, Konsolidierung der Planungs- und Bewertungs-

grundlagen, Anlagentechnik, Erhebungsumfang

Modul B (01.02. bis 01.07.2008)

Datenerhebung und –auswertung

Modul C (01.06. bis 15.11.2008)

Systemvergleich und Bewertung, Szenarienbetrachtung, Maßnahmen

und Handlungsempfehlungen.

In Tabelle 1 werden die Ziele und Aufgaben der durchzuführenden Untersu-

chungen in Arbeitsinhalte umgesetzt. Diese sind in die bereits benannten Mo-

dule strukturiert, die inhaltlich und zeitlich aufeinander aufbauen.
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Tab. 1: Arbeitsinhalte und Ablaufplan für „Klimarelevanz 2“, unterteilt in die
Module A, B und C

Arbeitsinhalte
Modul A (01.09. bis 26.11.2007)

A1 Methodenabgleich, Betrachtungsrahmen
- ggf. Anpassung der Methodik aus Studie 2003,
- Festlegung Betrachtungsrahmen bzgl. Abfälle, Entsorgungswege, über Klimarele-

vanz hinausgehende Aspekte
A2 Planungs-, Bewertungsgrundlagen

- Ermittlung zur Verfügbarkeit und zum Stand der Daten zu Abfallarten, -mengen,
Entsorgungswege, Verfahren, Anlagen, Anlagendaten usw.,

- Festlegungen zu erforderlichen Datenerhebungen
A3 Datenquellen

- Recherche nach möglichen Datenquellen für die unterschiedlichen Betrachtungen,
- Festlegung der Wege der Informationsbesorgung (z.B. Anlagenbefragung für säch-

sische Lösungen der Restabfallbehandlung, Literatur-/ Datenbankauswertung für
Betrachtungen zu weiteren Abfällen)

A4 Anlagentechnik, Erhebungsumfang
- Festlegung der zu befragenden Anlagen/Betreiber und der abzufragenden The-

menbereiche,
- ggf. Entwicklung von Fragelisten im Erstentwurf
Modul B (01.02. bis 01.07.2008)

B1 Datenerhebung
- Anlagenbefragung über Fragebögen und Telefonaktion, Plausibilisierung der Daten
- Literatur-, Datenbank- und Internetrecherchen,
- ggf. Expertengespräche

B2 Datenauswertung
- Erstellung von Anlagenstandort-Steckbriefe, Berechnungen zur Klimarelevanz und

zur Energieeffizienz,
- Qualitative und/oder halbquantitative Betrachtung zu „zusätzlichen“ Abfällen und zu

über Klimarelevanz hinausgehenden Aspekten
Modul C (01.06. bis 15.11.2008)

C1 Systemvergleich
- Vergleich Restabfallbehandlung zur Deponierung,
- Aufstellen von Rangfolgen für sächsische Anlagen zur Restabfallbehandlung und

zur Bioabfallverwertung unter dem Aspekt der Klimarelevanz,
- Ableitung von bestmöglichen Anlagen für Restabfallbehandlung und Bioabfallver-

wertung unter dem Aspekt der Klimarelevanz
- Einbeziehung der (Literatur-)Ergebnisse für die „zusätzlichen“ Abfälle

C2 Bewertung
- Diskussion der Ergebnisse unter Beachtung weiterer Aspekte (weitere ökologische

sowie ökonomische Aspekte) – qualitative, halbquantitative Betrachtungen
- Zusammenfassende Bewertung und ggf. neue Einordnung der Verfahren/Anlagen

C3 Entwicklungsszenarien
- Darstellung von Potenzialen zur Einsparung von Treibhausgasemissionen über

Szenarienbetrachtungen (z.B. Deponie – derzeitiger Stand – Umsetzung optimierte
Technik),

- Einschätzung der Realisierbarkeit von Zukunftsszenarien
C4 Empfehlungen, Maßnahmen

- Ableitung von Handlungsempfehlungen und Maßnahmen ggf. zur Poli-
tik/Organisation in der sächsischen Abfallwirtschaft, zu Technik resp. Technikent-
wicklung, zur Schaffung von Anreizen (z.B. durch finanzielle Förderung),

- Ableitung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaprogramms des Freistaates
Sachsen,

- Ableitung von ggf. weiterem Forschungsbedarf
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5.1 Methodenabgleich

5.1.1 Vorbemerkung

In den folgenden Abschnitten wird dargestellt, wie die Berechnung der Klima-

relevanz und der Energieeffizienz in diesem Vorhaben erfolgen soll.

Die zur Anwendung gelangende Methodik bzgl. der Berechnung der klimarele-

vanten Emissionen resp. Emissionseinsparungen soll sich grundsätzlich am

Vorgehen der Klimarelevanz-Studie 2001-2003 („Klimarelevanz 1“) orientieren,

damit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist. Auf der anderen

Seite ist zu berücksichtigen, dass in den Jahren seit Fertigstellung dieser Studie

möglicherweise interessante methodische Weiterentwicklungen stattgefunden

haben. So haben mehrere renommierte Institute seither eine Reihe von Studien

zur Betrachtung der Klimarelevanz abfallwirtschaftlicher Verfahren veröffent-

licht. Die wichtigsten dieser Studien sollen daher auf methodische Optimie-

rungsmöglichkeiten für das Vorhaben „Klimarelevanz 2“ untersucht werden.

Die Berechnung der Energieeffizienz war nicht Gegenstand des Vorhabens

„Klimarelevanz 1“, auch wenn die Energieeffizienz von Anlagen bzw. Anlagen-

konfigurationen mittelbar bei der Modellierung der Entsorgungslösungen mit

eingeflossen ist. Aufgrund der großen Bedeutung der Energieeffizienz – vgl.

u.a. das am 23.08.2007 auf der Klausursitzung in Meseberg von der Bundesre-

gierung beschlossene Klima- und Energiepaket – wird dieser Aspekt im Fol-

genden vertieft betrachtet. Die unterschiedlichen Ansätze zur Berechnung der

Energieeffizienz werden dargestellt und die zu verwendende Methodik festge-

legt.
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Um Daten zur aktuellen Zusammensetzung des Restabfalls in Sachsen zu er-

halten, sind Abfragen bei den ÖRE/Zweckverbänden, den Bezirksregierungen,

dem LfUG und der TU Dresden sowie ggf. Anlagenbetreibern durchzuführen.

5.1.2.3.2 Sächsischer Strommix

Bei der Modellierung der Last-/Gutschriften für den sächsischen Strommix ist zu

prüfen, ob und in welchem Umfang die Maßnahmen zur Steigerung des Einsat-

zes erneuerbarer Energieträger und die Einspeisung von Strom aus neuen

thermischen Anlagen (u.a. MVA Lauta) zu einer Veränderung des Sächsischen

Energiemixes geführt haben. So hat das LfUG seit dem Jahr 2003 deutliche

Zuwächse für aus Biomasse erzeugter Elektroenergie berechnet (siehe Kas-

ten).

Dynamisches Wachstum der Energieerzeugung aus Biomasse in Sachsen

Im Jahr 2006 wurden nach einer Prognose des Sächsischen Landesamtes für Um-

welt und Geologie etwa 728 GWh aus Biomasse erzeugter Elektroenergie in die

Netze der sächsischen Energieversorgungsunternehmen eingespeist. Die Verwen-

dung von fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse für die Energieerzeugung

konnte damit gegenüber dem Jahr 2003 auf das 3,25 fache gesteigert werden. Auch

im Vergleich zum Jahr 2005 wuchs die Energieerzeugung aus Biomasse wiederum

um rund 33 %.

Zu diesem beachtlichen Zuwachs haben insbesondere mehrere größere Kraftwerke

mit Leistungen von mehreren MW beigetragen, die nunmehr ganzjährig in das Netz

einspeisten. Diese Entwicklung stimmt optimistisch, da die Bereitstellung von Strom

und Wärme aus Biomasse die Zweidrittel-Marke der Zielstellung aus dem Sächsi-

schen Klimaschutzprogramm von etwa 3.080 GWh schon erheblich überschritten

hat. Dabei liefern Biomasseanlagen mit festen und flüssigen Energieträgern den

Hauptanteil der erzeugten Energie.

http://www.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/1270_1442.htm
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Das methodische Vorgehen von „Klimarelevanz 1“ und Öko-Institut 2005 ist

trotz Abweichungen im Detail durchaus vergleichbar. Auch hinsichtlich der ver-

wendeten Datenbanken (GEMIS) ist von einer Vergleichbarkeit auszugehen.

Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen und den Kernaussagen der Studie

des Öko-Instituts wider (keine Hervorhebungen im Original):

„Im Nationalen Inventarbericht (NIR) werden dem Abfallbereich durch das De-

ponierungsverbot allein 20 Mio. t CO2-Äquivalente zugerechnet. Damit hat die

Abfallwirtschaft den von ihr erwarteten Beitrag zum Minderungsziel des natio-

nalen Klimaschutzprogramms aus dem Jahr 2000 erreicht. Bis 2012 wird eine

weitere Einsparung von 8,4 Mio. t CO2-Äquivalenten durch die Stilllegung der

Deponien prognostiziert. ...

Das Bilanzergebnis in dieser Kurzstudie weist dagegen für den Zeitraum von

1990 bis 2005 eine Entlastung von ca. 46 Mio. t CO2-Äquivalente auf. Aufgrund

unterschiedlicher Bilanzmethoden sind die Werte allerdings nicht direkt ver-

gleichbar. Insbesondere werden im NIR für bereitgestellte Energie aus der

thermischen Nutzung von Abfällen keinerlei Gutschriften für die Abfall-

wirtschaft verrechnet. Angesichts der Bilanzgrenzen und statistischer Zu-

ordnungen entstehen die Gutschriften in anderen Sektoren, wie z. B. der

Energiewirtschaft. Dies soll auch in Zukunft nicht verändert werden, doch

will diese Kurzstudie darauf aufmerksam machen, dass die weit reichende

Umstrukturierung der Siedlungsabfallwirtschaft überhaupt erst die Vor-

aussetzung für diesen Einsparerfolg geschaffen hat. Dies wird erst durch

die hier vorgenommene Anrechnung der Gutschriften für die Leistungen der

Siedlungsabfallwirtschaft verdeutlicht.

...

Die Bilanz wurde 1990 ganz überwiegend durch die Methanemissionen

aus der Deponie bestimmt. Da 2005 bereits ohne Deponierung bilanziert wird,

können die Reduktionen bei den Belastungen und die Bilanzergebnisse zwi-

schen 2005 und 2020 nicht mehr in dem Umfang erfolgen wie dies zwischen

1990 und 2005 der Fall war. Aber es verbleibt immer noch ein Potenzial von
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„Auch bei Beschränkung der Indikatoren auf wenige Leitsubstanzen können die

Kernelemente des am Umweltbundesamt entwickelten Bewertungsansatzes für

Ökobilanzen [UBA 1999] zu sinnvollem Einsatz kommen. Wichtigstes Element

ist dabei die Normierung (Ermittlung des spezifisches Beitrags). Der spezifi-

sche Beitrag, der sozusagen das rechnerische Ergebnis der Bilanzierung dar-

stellt (Normierung der Wirkungsabschätzung), wird hier in absoluter Größe in

der Einheit „Einwohnerdurchschnittswerte“ (EDW) ausgedrückt. Der Einwoh-

nerdurchschnittswert stellt die mittlere Pro-Kopf-Last eines Bundesbürgers dar

(z.B. 13 t CO2-Äquivalente pro Jahr). Teilt man die Last einer Verwertungsop-

tion bzw. den Unterschied zwischen zwei Optionen durch diesen Wert, so erhält

man die Anzahl an Einwohnern, die der Option oder dem Unterschied ent-

spricht.“

Die Normierung führt zu einer weiteren Abstraktion der Ergebnisse. Es werden

nicht mehr absolute Zahlen, sondern nur noch Einwohnerdurchschnittswerte

oder – noch weiter abstrahiert – „Abstände zur jeweils besten Option“ darge-

stellt werden, vgl. Tabelle 7.

Tab. 7: IFEU 2007: Unterschiede zwischen den drei Systemoptionen zur
thermischen Abfallentsorgung, normiert und in EDW ausgedrückt;
skaliert auf 2,6 Mio. Mg Sperrmüll [22]
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Für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Ergebnisse ist deren

Darstellung in absoluten Zahlen aber unerlässlich, und sie sollte daher nicht

durch die Darstellung normierter Werte ersetzt, sondern lediglich ergänzt wer-

den. [In der IFEU-Studie sind aber auch die Ergebnisse in CO2-Äq. angegeben,

darum trifft in diesem Fall die Kritik nicht zu.]

Eine weitere Neuerung zeigt die Studie „Ökobilanzierende Untersuchung ther-

mischer Entsorgungsverfahren für brennbare Abfälle in Nordrhein-Westfalen“ im

Auftrag des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums aus dem Jahr 2007

[23]. Hier wurden unter Bezugnahme auf das IPCC 2001 [25] neue GWP-Fakto-

ren für die Berechnung des Treibhauseffektes von Methan und Lachgas ver-

wendet. Allerdings ist der GWP-Faktor für Methan (fossil) von 25,8 in der ange-

gebenen Quelle [25] nicht enthalten. Auf Nachfrage teilte das IFEU mit [26]:

„Die 23 beziehen sich bei IPCC 2001 nach unserer Lesart ausschließlich auf

das Methan als solches. In der 100 Jahresbilanz ist dabei der Abbau zu CO2

(CH4 „lebt“ nur 15 a) nicht enthalten. Das ist für CH4 aus regenerativen Quellen

dann auch so richtig. Für fossiles CH4 (Erdgas, Grubengas) muss man aber

nach dem Abbau zu CO2 (von diffus freigesetztem Gas, Pipeline, Grube) noch

die 85 Jahre als fossiles CO2 in der Atmosphäre (100 a Lebensdauer von CO2)

draufrechnen. IPCC hat das damals wegargumentiert, weil bei Verbrennungs-

prozessen das dort freigesetzte Rest-CH4 in den Bilanzen ja immer schon voll-

ständig als CO2 angerechnet wird (Totaloxidation allen Cs). Das gilt aber eben

nicht für die diffusen Quellen, und die sind nach unsere Erfahrungen eigentlich

immer dominant.

So gesehen sind die 25,8 ein von uns errechneter Wert auf Basis IPCC und

deren Modelldaten.“

Es ist nicht Aufgabe des Vorhabens „Klimarelevanz 2", diese strittige Frage zu

klären, daher wird für das Vorhaben der vom IFEU abgeleitete GWP-Wert für

fossiles Methan nicht verwendet.
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Auch weisen die Ergebnisse in die gleiche Richtung:

„Ergebnisse nach Systemen und Anlagen

Aus den umfangreichen Analysen und Bewertungen lassen sich bezogen auf

das betrachtete Spektrum an Anlagen folgende Ergebnisse für die Entsor-

gungssysteme ableiten:

1. Die Entsorgungssysteme Mitverbrennung in Zement- oder Kraftwerken –

die die Erzeugung von Ersatzbrennstoffen durch Aufbereitung, deren Ein-

satz in Kraft- oder Zementwerken sowie die Entsorgung der Reste über

MVA und/oder Deponie umfasst – weisen beim Umweltindikator Treibhaus-

effekt und anderen energiedominierten Kategorien im Durchschnitt eine et-

was günstigere Bilanz auf als das Entsorgungssystem der Monoverbren-

nung in Müllverbrennungsanlagen.

2. Bei optimaler Energienutzung (vollständige Dampfverwertung) kann das

Entsorgungssystem MVA beim Treibhauseffekt ein dem Entsorgungssys-

tem Mitverbrennung vergleichbares Ergebnis erzielen oder – je nach Ein-

zelfallbetrachtung – auch dem Entsorgungssystem der Mitverbrennung

überlegen sein.

3. Im Entsorgungssystem Mitverbrennung beeinflussen drei Faktoren das Er-

gebnis für den Treibhauseffekt:

a. die Ausbringungsmenge an EBS durch die Aufbereitung

b. die Art des substituierten Regelbrennstoffs und

c. die Energieeffizienz der MVA, die im Entsorgungssystem Mitverbren-

nung zur Entsorgung der nach der Aufbereitung verbleibenden Rest-

fraktion enthalten ist.“

5.1.2.6.6 Fazit Methodenabgleich

Der vorgenommene kurze Methodenabgleich zeigt, dass die Methode der Öko-

bilanzierung in der Abfallwirtschaft etabliert ist und dass sich in den analysierten

Studien führender Institute lediglich Abweichungen im Detail bezogen auf das

Vorgehen von „Klimarelevanz 1“ergeben:
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Da zum Betrieb der Anlage, vorwiegend durch Rechtsverordnung festgelegt,

Fremdenergie benötigt wird, ist deren Beitrag vom erzielten Nutzenergiestrom

in Abzug zu bringen. Der mit der Fremdenergie eingebrachte Anteil an der

Wärme- bzw. Stromproduktion ist separat zu ermitteln.

Mit der Zusatzenergien die z.B. zum Anfahren oder zum Einhalten der Verbren-

nungstemperatur von 850 °C (vorgeschrieben nach 17. BImSchV) erforderlich

ist (Erdgas, Heizöl), wird in thermischen Prozessen Zielenergie (Strom oder

Dampf oder Heizwert eines Stoffstroms) erzeugt. Ihr energetischer Anteil ist aus

der Gesamtproduktion an Nutzenergie herauszurechnen. Sie kann allerdings

nur dann in einem Effizienzkriterium berücksichtigt werden, wenn sie während

der Anlagenverfügbarkeit benötigt wird. Es ist daher erforderlich, die Stillstände

der Anlagen zu analysieren.

Muss eine Anlage wegen logistischer Mängel (Abfallmangel) auf Warmhaltung

betrieben werden, so ist der dafür erforderliche Zusatzenergiestrom nicht der

Verminderung des Wirkungsgrades anzurechnen. Weist aber ein Prozess durch

Störungen häufige An- und Abfahrvorgänge auf, so sinkt die Anlagenverfügbar-

keit und reduziert damit auch den Wirkungsgrad.

Die erforderliche Eigenenergie zur Sicherung eines kontinuierlichen Prozesses

(Strom- und Wärmebedarf z.B. für Antriebe oder Luftvorwärmung) sind aus den

erzeugten Wärme- oder Strommengen zu decken (Rückführung). Dieser Teil

der Zielenergieströme führt nicht zur Bereitstellung von Nutzenergie.

Da sich der Wirkungsgrad auf die Qualität der Energiewandlung der mit dem

Abfall eingebrachten Energiemenge (Heizwert) bezieht, wird der Aufwand nur

auf diese Größe bezogen.

Durch Abzug des Energiestroms aus Fremdenergie (Zusatz- und Eigenenergie)

erhält man den Nettowirkungsgrad.

Abbildung 1 zeigt den Bilanzkreis, bezogen auf 1 Mg Abfall.


